
Kanton Bern Auszug aus dem Protokoll
canton de Berne des Regierungsrates

Extrait du procès-verbal du
Conseil-exécutif

15. Oktober 2008 ERZ C

' 6 5 1 Höhere Fachschule Holz Biel; Unterstellung Dozierende unter die Personal-
gesetzgebung

Der Regierungsrat

gestützt auf Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes vom 20. Januar 1993 über die Anstellung der
Lehrkräfte [LAG; BSG 430.250]

beschliesst:

1. Die Dozierenden der höheren Fachschule Holz Biel werden auf den 1. Februar
2009 dem Personalgesetz vom 16. September 2004 (PG; BSG 153.01) unterstellt.

2. Die Dozierenden, welche in der BLVK versichert sind, verbleiben in der bisherigen
Pensionskasse. Gestützt auf Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzes über die
Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVKG; BSG 430.261) beauftragt der Regie-
rungsrat die BLVK mit der beruflichen Vorsorge dieser Dozierenden.

An die Erziehungsdirektion

Für getreuen Protokollauszug Der Staatsschreiber:


